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§ 1109 
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Text 

4) Zurückstellung; 

§ 1109. Nach geendigtem Bestandvertrage muß der Bestandnehmer die Sache dem etwa errichteten 
Inventarium gemäß oder doch in dem Zustand, in welchem er sie übernommen hat, gepachtete 
Grundstücke aber mit Rücksicht auf die Jahreszeit, in welcher der Pacht geendigt worden ist, in 
gewöhnlicher wirtschaftlicher Kultur zurückstellen. Weder ein Zurückbehaltungsrecht oder die 
Einwendung der Kompensation noch selbst des früheren Eigentumsrechtes kann ihn vor der 
Zurückstellung schützen. 


